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Internationale Arbeitsorganisation (ILO)
Die bedeutendste Institution im Bereich der internationalen
Beschäftigungs- und Sozialpolitik ist die Internationale
Arbeitsorganisation ILO. Die ILO-Kernarbeitsnormen spielen
eine bedeutende Rolle nicht nur für die nationale Gesetzgebung
und Rechtsprechung, sondern auch für die Unternehmen
insbesondere bezüglich der Wahrnehmung von
menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten. Für die deutschen
Arbeitgeber wirkt die BDA aktiv an den Beratungen der
Internationalen Arbeitskonferenz mit und ist im Verwaltungsrat
der ILO vertreten.

PDFs zum Thema

Bericht über die Ergebnisse der
Internationalen Arbeitskonferenz
2023, Juni 2023
Stellungnahme zum Gesetzentwurf
zur Ratifikation des ILO-
Übereinkommens über den
Arbeitsschutz in der Landwirtschaft,
Mai 2023
Bericht über die Ergebnisse der
Internationalen Arbeitskonferenz
2022, Juni 2022
ILO-Übereinkommen 183 über den
Mutterschutz – Ratifizierung nicht
zielführend, Dezember 2020
Stärkung der Menschenrechte
unterstützen – Symbolische
Ratifikation nicht zielführend,
November 2020

Mitglieder der BDA sind 14 überfachliche Landesvereinigungen und 47 Bundes‐
fachspitzenverbände der Arbeitgeber aus den Bereichen Industrie, Handel,
Finanzwirtschaft, Verkehr, Handwerk, Dienstleistung und Landwirtschaft. Ihnen
sind unmittelbar oder mittelbar über ihre Mitgliedsverbände rd. 1 Mio. Unter‐
nehmen mit ca. 30,5 Mio. Beschäftigten angeschlossen. Die Mitgliedschaft ist
freiwillig. www.arbeitgeber.de
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Die Stimme der Arbeitgeber bei der Gestaltung der internationalen Sozialpolitik stärken

Die ILO wurde 1919 im Rahmen des Versailler Vertrages gegründet und ist damit die älteste Sonderorganisation der
Vereinten Nationen. Der ILO kommt bei der Formulierung und Durchsetzung internationaler Arbeits- und
Sozialstandards (vor allem der Kernarbeitsnormen) eine Schlüsselrolle zu. Aufgrund ihrer im UN-System
einzigartigen dreigliedrigen Struktur sind in den Organen der ILO neben den Regierungsdelegierten auch
Repräsentanten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern vertreten.

Insgesamt hat die ILO während ihres über hundertjährigen Bestehens 190 Übereinkommen und 205 Empfehlungen
verabschiedet. Übereinkommen begründen durch ihre Ratifizierung durch die Regierungen rechtliche Verpflichtungen
für die betroffenen Mitgliedstaaten. Die ILO-Übereinkommen können in Deutschland nur dann wirksam werden,
wenn der Gesetzgeber zustimmt (Art. 59 Grundgesetz). Sie binden nur die Völkerrechtssubjekte, d.h. die Staaten.
Damit sie eine Bindungswirkung gegenüber Personen entfalten können, müssen sie in der Regel durch ein Gesetz in
nationales Recht umgesetzt werden (Transformationsgesetz). Empfehlungen und Erklärungen sind konkretisierte
Hilfestellungen angelehnt an die Übereinkommen und geben eine Orientierung über die Ausrichtung der ILO für die
Politik. Diese müssen nicht ratifiziert werden. Alle Normen der ILO werden von der Internationalen Arbeitskonferenz,
die einmal jährlich in Genf tagt, beschlossen

Eine besondere Rolle spielt die „Erklärung über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit" von 1998,
die die sog. Kernarbeitsnormen festlegt:

Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen

Verbot der Zwangsarbeit

Verbot der Kinderarbeit

Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf

Das Recht auf gesunde und sichere Arbeitsbedingungen.

Die universelle Anwendbarkeit der Kernarbeitsnormen hat zur Folge, dass die ILO-Mitgliedstaaten verpflichtet sind,
diese Grundprinzipien in gutem Glauben und gemäß der Verfassung einzuhalten, auch wenn sie die betreffenden
Übereinkommen nicht ratifiziert haben.

Die ILO-Normen spielen eine wichtige Rolle für die nationale arbeits- und sozialrechtliche Gesetzgebung. Die ILO-
Übereinkommen und teilweise sogar ILO-Empfehlungen spielen auch durchgehend eine Rolle in vielen
Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts und auch des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland. Teilweise wird
hier zwar richtigerweise immer wieder betont, dass ILO-Übereinkommen nicht unmittelbar geltendes nationales
Recht sind, andererseits wird vom Bundesarbeitsgericht aber immer wieder die Vereinbarkeit nationalen Rechts mit
von Deutschland ratifizierten ILO-Übereinkommen überprüft.

Die ILO-Kernarbeitsnormen haben eine wichtige Bedeutung auch für die Unternehmenspraxis. Diese müssen im
Rahmen der menschenrechtlichen Verantwortung der Unternehmen geprüft und beachtet werden. Zudem finden sich
in vielen Verhaltenskodizes (sog. „Code of Conducts“) Bezugnahmen zu wichtigen ILO-Normen. So heißt es
beispielsweise in dem Verhaltenskodex von Thyssenkrupp, dass sich das Unternehmen zu den Kernarbeitsnormen
der ILO bekennt.

Mitglieder der BDA sind 14 überfachliche Landesvereinigungen und 47 Bundes‐
fachspitzenverbände der Arbeitgeber aus den Bereichen Industrie, Handel,
Finanzwirtschaft, Verkehr, Handwerk, Dienstleistung und Landwirtschaft. Ihnen
sind unmittelbar oder mittelbar über ihre Mitgliedsverbände rd. 1 Mio. Unter‐
nehmen mit ca. 30,5 Mio. Beschäftigten angeschlossen. Die Mitgliedschaft ist
freiwillig. www.arbeitgeber.de
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Leitinitiative der ILO zur Global Coalition for Social Justice

Die Global Coalition for Social Justice (GCSJ) bietet die Gelegenheit, die wichtige Rolle der Sozialpartner auf
internationaler Ebene sichtbar zu machen und auch für sozialpolitische Initiativen anderer UN-
Organisationen zu fördern. Die GCSJ bietet außerdem eine internationale Plattform, auf der Arbeitgeber ihr
Engagement zur Erreichung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und insbesondere des Ziels 8
„Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“ sichtbar machen können.

Die GCSJ ist die wichtigste politische Initiative des ILO-Generaldirektors. Durch diese Initiative werden die
Politikkohärenz und die multilaterale Zusammenarbeit im Bereich der Arbeits- und Sozialpolitik im UN-System
gefördert. Die Einbeziehung der Sozialpartner durch die dreigliedrige Struktur der ILO wird sichtbar gemacht und
auch in anderen UN-Organisationen bei arbeits- und sozialpolitischen Themen gestärkt.

Die GCSJ wird konkret als eine von der ILO betriebene Plattform umgesetzt werden, zu der
Arbeitgeberorganisationen und Unternehmen, Gewerkschaften, internationale Organisationen sowie
Nichtregierungsorganisationen und andere Stakeholder beitreten können. Sie bietet zudem die Gelegenheit, das
Engagement und den Einsatz der Arbeitgeberverbände und der Unternehmen im Bereich des Ziels 8 der UN-Agenda
für nachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene noch präsenter zu machen.

Durch den Beitritt der BDA zur GCSJ haben die Mitgliedsverbände und die Unternehmen die Möglichkeit in einen
strukturierten Austausch mit anderen Verbänden, internationalen Organisationen und anderen Stakeholdern zu
treten.  Die Plattform dient auch zum Wissensaustausch und zur Sammlung von „good practices“ zur Umsetzung der
Ziele der UN-Agenda 2030.  Die Beteilung an der Initiative ist mit keinerlei finanziellen Verpflichtungen oder
Berichtspflichten verbunden.

Weitere Informationen: Concept Note of the Global Coalition for Social Justice

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei
Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
Inhalt entsperren

Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei
Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Mitglieder der BDA sind 14 überfachliche Landesvereinigungen und 47 Bundes‐
fachspitzenverbände der Arbeitgeber aus den Bereichen Industrie, Handel,
Finanzwirtschaft, Verkehr, Handwerk, Dienstleistung und Landwirtschaft. Ihnen
sind unmittelbar oder mittelbar über ihre Mitgliedsverbände rd. 1 Mio. Unter‐
nehmen mit ca. 30,5 Mio. Beschäftigten angeschlossen. Die Mitgliedschaft ist
freiwillig. www.arbeitgeber.de
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Inhalt entsperren

Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an
Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen
Inhalt entsperren

Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mitglieder der BDA sind 14 überfachliche Landesvereinigungen und 47 Bundes‐
fachspitzenverbände der Arbeitgeber aus den Bereichen Industrie, Handel,
Finanzwirtschaft, Verkehr, Handwerk, Dienstleistung und Landwirtschaft. Ihnen
sind unmittelbar oder mittelbar über ihre Mitgliedsverbände rd. 1 Mio. Unter‐
nehmen mit ca. 30,5 Mio. Beschäftigten angeschlossen. Die Mitgliedschaft ist
freiwillig. www.arbeitgeber.de
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